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Haushalt lesen und verstehen

VSA RHEIN-NECKAR • SIMONE HEITZ • MECKESHEIM, DEN 14.02.2024

Alle 2 Jahre haben Kirchengemeinden die Pflicht einen 
Doppelhaushalt aufzustellen. Ihr Gemeindeleben wird im 
Haushalt abgebildet. Die Verwendung der Kirchensteuermittel 
wird offen gelegt. Ihre Bedarfe für Personal, Gebäude, Kitas und 
Gemeindearbeit werden festgestellt und eingeplant. 
Wenn Sie der Meinung sind Ihren Haushalt bisher noch nicht 
wirklich zu durchdringen, wenn sie Ihren Haushalt lesen und 
verstehen wollen, seien Sie dabei. Anhand eines echten 
Haushalts werden wir die Grundlagen erkunden und Ihre Fragen 
beantworten. 

Ich darf mich kurz vorstellen:



Simone Heitz, Geschäftsführung 
58 Jahre
Dipl.- Verwaltungswirtin (FH)
Kirchenoberverwaltungsrätin
seit 1988 im kirchlichen Dienst
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Evangelischer Verwaltungszweckverband Rhein-Neckar
-Körperschaft des öffentlichen Rechts-
Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim
Schatthäuser Str. 6
74909 Meckesheim

Simone.Heitz@vsa.ekiba.de



Rechtliche Grundlagen
Ein Blick ins Gesetz KVHG
https://kirchenrecht-baden.de/

§ 24 KVHG:
„Die Haushaltsplanung ist Grundlage für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung; 
sie dient der Feststellung und Deckung des Ressourcenbedarfs, 
der zur Erreichung der Zielvorgaben oder zur Erfüllung der Aufgaben im 
Bewilligungszeitraum voraussichtlich nötig sein wird.“

§ 25 KVHG Die Haushaltsplanung wird in der Regel für zwei Haushaltsjahre 
(Haushaltszeitraum) aufgestellt. Sie ist nach Jahren zu trennen.
( 2 ) Haushaltsjahr ist in der Regel das Kalenderjahr.
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Haushaltsgrundsätze
§ 27
Bei Aufstellung und Ausführung der Haushaltsplanung sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

§ 30 KVHG
• Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu 

erwartenden oder zu leistenden Haushaltsmittel. (Vollständigkeit)
• Der Haushaltsplan ist nach Funktionen …zu gliedern.
• Die Haushaltsmittel sind innerhalb der Funktionen nach Arten zu 

gruppieren.
• Die Gliederung und Gruppierung richtet sich nach den vom 

Evangelischen Oberkirchenrat festgelegten Grundlagen zur 
Haushaltssystematik.
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Haushaltssystematik
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Funktionen = Gliederungen

0 Allgemeine Kirchliche Dienste
1 Besondere Kirchliche Dienste
2 Kirchliche Sozialarbeit / Diakonische Dienste
3 Gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene Eine Welt
4 Öffentlichkeitsarbeit
5 Bildung und Wissenschaft
7 Leitung und Verwaltung
8 Finanz und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kamerales Buchhaltungssystem in einer Verbundrechnung
Haushaltsstelle setzt sich zusammen aus
Kassengemeinschaft- Rechtsträgernummer-Sachbuch-Gliederung-Objekt- Gruppierung

_ _ _ _ . _ _ _ _ .     _ _.   _ _ _ _ ._ _ . _ _ _ _ 

Sachbuch
00 Ordentlicher Haushalt
02 Investitionskonto
51 Vorschuss- und Verwahrkonten
91 Vermögen

Objekt
01 Kita Arche Noah
02 Kita Sonnenschein

Arten= Gruppierungen 
0-3 Einnahmearten
4-9 Ausgabearten
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Haushaltssystematik
Die Haushaltsmittel sind innerhalb der Funktionen nach Arten zu gruppieren. Arten= Gruppierungen 
0-3 Einnahmearten 4-9 Ausgabearten

Einnahmen
0xxx Steuern, Umlagen, Zuwendungen
02xx Finanzzuweisungen
03xx Umlagen im Kirchlichen Bereich
06xx Echte Zuschüsse
0680 Betriebskostenzuschuss

1xxx Einnahmen aus Vermögen, 
Verwaltung und Betrieb
11xx Kapitalerträge
121x Mieteinnahmen
124x Nebenkostenersätze

2xxx Opfer, Spenden
21xx Opfer
22xx Spende

3xxx Vermögenswirksame Einnahmen
31xx RL-Entnahme
34xx Erlöse aus Veräußerungen 
37xx Auflösung Sonderposten
38xx Schuldaufnahme
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Haushaltssystematik
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Haushaltssystematik
Die Haushaltsmittel sind innerhalb der Funktionen nach Arten zu gruppieren. Arten= Gruppierungen 
0-3 Einnahmearten 4-9 Ausgabearten

Ausgaben
4xxx Personalausgaben

5xxx Laufende Unterhaltung von 
Grundstücken, Gebäuden
51xx Gebäudeunterhaltung
52xx Bewirtschaftungskosten
5210 Heizung
53xx Mieten, Pachten
55xx Ausstattung Kauf und Unterhalt
57xx IT

6xxx Sachkosten
65xx Ausgaben für Dienstleistungen
6540 Fremdreinigung
66xx Verbrauchsmittel

7xxx Steuern, Umlagen, Zuwendungen
7320 Bezirksumlage
7330 VSA-Umlage

8xxx Ausgaben besonderer Art
88xx Schuldzinsen

9xxx Vermögenswirksame Ausgaben
91xx Rücklagenzüfungen
94xx Erwerb von Sachen
95xx Baumaßnahmen
9580 Weiterleitung ans Investitionskonto
98xx Darlehenstilgung
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Haushaltssystematik
Ausgabearten nach Kontenrahmen



Haushaltsgrundsätze
§ 31 KVHG
Alle Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe (Vollständigkeit) und 
getrennt voneinander zu veranschlagen; 
sie dürfen nicht vorweg gegeneinander aufgerechnet werden (Bruttoprinzip)

§ 33 KVHG 
Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben nur beschränkt 
werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich 
zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahmen ergibt. 
(Grundsätzlich gilt Gesamtdeckungsprinzip)
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Haushaltsaufstellung
§ 43 KVHG
• soll vor Beginn des Haushaltsjahres aufgestellt und durch die zuständigen Organe 

beschlossen werden. 2 Er ist zu veröffentlichen.
• Haushaltsbeschlüsse der Rechtsträger sind dem Evangelischen Oberkirchenrat 

zusammen mit dem Haushaltsplan zur Genehmigung vorzulegen, wenn
im Haushalt für eine oder mehrere der folgenden Sachverhalte Mittel veranschlagt sind:
a) Aufnahme von nicht genehmigten außerkirchlichen Krediten,
b) Entnahme aus der Haushaltssicherungsrücklage, sofern diese nicht in der gesetzlich vorgesehenen 
Mindesthöhe gebildet wurde oder die Entnahme zur Unterschreitung führt,
c) Veranschlagung einer außerordentlichen Finanzzuweisung oder
mindestens einer der folgenden Sachverhalte zutrifft:
a) der Haushaltsplan nach § 28 Abs. 2 ein negatives Ergebnis ausweist oder
b) ein Haushaltssicherungsverfahren nach § 44 oder ein Verfahren zur Gebäude- und Liegenschaftsoptimierung 
nach dem Ressourcensteuerungsgesetz betrieben wird und noch nicht abgeschlossen ist.6

• Sofern nicht genehmigungspflichtig ist er dem Evangelischen Oberkirchenrat zur 
Kenntnisnahme vorzulegen.
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Aus was besteht ein Haushalt?
1. Deckblatt 
2. Doppelhaushalt aus Buchungsplan
plus
3. Anlagen zur Haushaltsplanung § 42 KVHG
( 1 ) Dem Haushaltsplan sind beizufügen:
die Bilanz nach § 80 mit dem Anhang nach § 81,
ein Bericht über mögliche Risiken und Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und absehbare künftige 
Finanzierungslasten,
ein Stellenplan nach § 41 gegliedert nach dem Haushaltsplan,
eine Übersicht über die Bürgschaften und Gewährträgerhaftungen,
gegebenenfalls Wirtschafts- oder Sonderhaushaltspläne mit den neuesten Jahresabschlüssen,
eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und
eine mittelfristige Finanzplanung.
( 2 ) Ferner kann ein Haushaltsquerschnitt beigefügt werden.
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Aus was besteht ein Haushalt?
1. Deckblatt (Anlage 1 oder 2, je nachdem ob er genehmigt werden muss oder nicht)
2. Doppelhaushalt aus Buchungsplan
plus
3. Anlagen nach KVHG
- Bilanz 2022 mit Anhang
- Risiken und Vorbelastungen
- Stellenplan
- Bürgschaften und Beteiligungen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Mittelfristige Finanzplanung
4. Anlagen lt. EOK ggf. zur Vorlage
Anlagenübersicht zur Haushaltsplanung Kenntnisgabefall Genehmigungsfall 
Anlage 1 Vorlage zur Kenntnisgabe einzureichen ― 
Anlage 2 Vorlage zur Genehmigung ― einzureichen 
Anlage 3 Pflichtrücklagen einzureichen einzureichen 
Anlage 4 Angaben zu Beteiligungen interne Verwendung einzureichen 
Anlage 5 Mittelfristige Finanzplanung interne Verwendung einzureichen 
Anlage 6 Stellenplan interne Verwendung einzureichen 
Anlage 7 Auflage interne Verwendung interne Verwendung
5. ggf. Abfrage Budgetkreise, Kooperationen
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1. Deckblatt



2. Doppelhaushalt
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D
oppelhaushalt aus B

uchungsplan



3. Pflichtrücklagen
Pflichtrücklagen 
• ist dem EOK mit dem Deckblatt zusammen immer einzureichen
• Aus Buchungsplan generiert
• Basis unserer Liquiditätsplanung
Die zu planenden Substanzerhaltungsrücklagen werden von der 
Anlagenbuchhaltung ermittelt

VSA RHEIN-NECKAR • SIMONE HEITZ • MECKESHEIM, DEN 14.02.2024

Im Sachbuch 91- immer mit 51xx beginnend



3. Substanzerhaltungsrücklagen
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Die Bildung der Substanzerhaltungsrücklagen wird von der Anlagenbuchhaltung generiert.
Die Sätze von 2022/2023 gelten für 2024-2025 weiter. Um für künftige Haushalte eine Prognose zu 
haben, sollten für gelbe und rote Gebäude doppelte Ansätze gedacht werden



4. Bilanz letzter Jahresabschluss
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5. Beteiligungen
.
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Ist ihre Kirchengemeinde an
Unternehmen beteiligt?

Und/ oder 

Besteht eine Mitgliedschaft
Vereinen mit nicht unerheblichem 
Haftungsrisiko?



6. Risikobericht
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Für den Risikobericht gibt es keine Formvorschrift. Dies ist ein Beispiel



FAG- Bescheid 
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Zuweisungen aus 
Kirchensteuermitteln 

Grundbescheid
KitaAusgleich

Demografischer Faktor > 1 
Weniger Gemeindeglieder verloren als Durchschnitt
der Landeskirche



7. Haushaltsanalyse
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Kirchengemeinde K.- Haushaltsanalyse
Zuweisung 2024 2025 Fixkosten 2024 2025
Grundzuweisung 133.630,00 €             137.650,00 €    Personalkosten 71.550,00 €               73.330,00 €       

VSA 7.690,00 €                  7.690,00 €          
KBZ Umlage 4.680,00 €                  4.820,00 €          

Gebäudeunterhaltung kleine Bauunterhaltung 5.200,00 €                  5.250,00 €          
SERL 37.910,00 €               37.910,00 €       
Miete/ Erbpacht 1.740,00 €                  1.740,00 €          

Gebäudebewirtschaftung Nebenkosten 16.230,00 €               17.050,00 €       
Fremdreinigung, Facility 4.400,00 €                  4.400,00 €          
NK-Ersatz 3.450,00 €-                  3.620,00 €-          

Schuldendienst 6.590,00 €                  6.590,00 €         Zins, Tilgung 5.500,00 €                  2.870,00 €          Sonderfaktoren
Kita 68.760,00 €               70.770,00 €       Kita Defizit 71.990,00 €               74.260,00 €       3.230,00 €-      3.490,00 €-           

208.980,00 €             215.010,00 €    223.440,00 €             225.700,00 €     

2024
208.980,00 €             auskömmlich: 223.440,00 €             

14.460,00 €-                                    

2025
215.010,00 €    auskömmlich: 225.700,00 €     

10.690,00 €-                                    

strukturelles Defizit ohne Kita bei voller SERL für gelbe Gebäude: 18.000€ p.a.



8. Schuldendienst
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Die Übersicht über den Schuldendienst aus Buchungsplan



9. Stellenplan
9,2% von 2022 auf 2024 und 2,5% von 2024 auf 2025. 

VSA RHEIN-NECKAR • SIMONE HEITZ • MECKESHEIM, DEN 14.02.2024



10. Verpflichtungsermächtigungen
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Verpflichtungsermächtigungen

Es ist sinnvoll für Sie
Zu wissen, welche 
Baumaßnahmen im 
Doppelhaushalt und 
mittelfristig
anstehen 
und diese Verpflichtungen 
auch zu benennen



11. Mittelfristige Finanzplanung
Anlage 5 
Mittelfristige Finanzplanung 
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Auflistung ausgewählter Einnahmepositionen Ergebnis HH-Plan HH-Plan HH-Plan
Steig. 

%
Fin-Plan 

Steig. 

%
Fin-Plan

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

Zuw eisung nach Finanzausgleichsgesetz

          nach § 4 Finanzausgleichsgesetz 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
          nach § 6 Finanzausgleichsgesetz entfällt entfällt

          nach § 7 Finanzausgleichsgesetz 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
          nach § 9 Finanzausgleichsgesetz 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
          nach § 16 Finanzausgleichsgesetz 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
          nach § 20 Finanzausgleichsgesetz 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

gesamt: 0 0 0 0 0 0

Allgemeine Spenden, Opfer und Kollekten 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Freiw illiger Gemeindebeitrag 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

gesamt: 0 0 0 0 0 0

Bezirksumlage 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Diakonieumlage 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Fundraising 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Zuschüsse Investitionen Bau - ohne KITA - 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Zuw eisung Kur- und Reha-Seelsorge 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Zuschüsse der polit. Gemeinde für Betrieb KiGa/ KiTa (ohne Bau Invest) 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Zuschüsse Bau Invest KITA 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

Summe der aufgelisteten Einnahmen 0 0 0 0 0 0

Auflistung ausgewählter Ausgabepositionen Ergebnis HH-Plan HH-Plan HH-Plan
Steig. 

%
Fin-Plan 

Steig. 

%
Fin-Plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

Personalkosten für Pfarramtssekretariate, Hausmeister, Reinigungsdienst, Kirchendiener 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Personalkosten Kirchenmusik 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

gesamt: 0 0 0 0 0 0

lfd. Gebäudeunterhaltung 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Gebäudebew irtschaftung 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Ausgaben für Kindergarten/ Kindertagesstätte (ohne Bau Invest, einschl. Personalkosten) 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Ausgaben Diakonisches Werk 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Investition Bau KITA 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Ausgaben für Kur- und Reha-Seelsorge 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Schuldendienst 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Investitionen Bau 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen
Zuführung Substanzerhaltungsrücklagen 0 0 0 0 0 0 Bitte die Steigerung in Prozenten eintragen

Summe der aufgelisteten Ausgaben 0 0 0 0 0 0



12. Öffentliche Bekanntmachung
Nach Beschluss des Haushalts ist dieser
öffentlich bekannt zu machen und 
aufzulegen.
Die Feststellung der letzten Jahresrechnung 
kann in diesem Zusammenhang ebenfalls 
öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt 
werden, falls dies vorab noch nicht 
geschehen ist.
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Evangelischen Kirchengemeinde

Musterhausen

2024 2025

Musterhausen



Haushalt lesen und verstehen
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Alle 2 Jahre haben Kirchengemeinden die Pflicht einen 
Doppelhaushalt aufzustellen. Ihr Gemeindeleben wird im 
Haushalt abgebildet. Die Verwendung der Kirchensteuermittel 
wird offen gelegt. Ihre Bedarfe für Personal, Gebäude, Kitas und 
Gemeindearbeit werden festgestellt und eingeplant. 
Wenn Sie immer noch der Meinung sind Ihren Haushalt bisher 
noch nicht wirklich zu durchdringen,

dann bitte ich jetzt um Ihre Fragen.

Ich habe die Erlaubnis der Kirchengemeinde Ketsch deren Daten 
für Ihre Fragen in Echtzeit zu nutzen.



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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VSAs und KVAs arbeiten mit demselben Kontenrahmen und mit denselben 
Rechtsgrundlagen. Dennoch herrscht badische Vielfalt.
Es kann also sein, dass Sie heute Tools gesehen haben, die Sie bisher so nicht 
kannten. 
Heute ging es und geht es um das Gesamtverständnis. 
So dass Sie in Ihrer Kirchenverwaltung Ihre Anschlussfragen, die sicher kommen 
werden, gut stellen können.

Meine Bitte daher: Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihr VSA, an Ihr KVA vor Ort! 
Dort wird Ihnen schnell und sachkundig geholfen!


